
 
 

 
 
 
 

Bezirksmitteilung Nr. 78 
 
 
 
 
 
Liebe Radsportfreunde in Schwaben,  
 

wiederum sind seit der letzten Bezirksmitteilung einige Wochen vergangen. Grund genug, auf 

die Monate Juli und August zurückzublicken und auf noch ausstehende Veranstaltungen 

hinzuweisen. 

 

Harry Siedler 
Fachwart Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
 
 
Bezirk Intern I 
 
 
Wie der nachfolgenden Aufstellung des BRV zu entnehmen ist, gab es einen deutlichen 
Mitgliederzuwachs sowohl beim Bayerischen Radsport-Verband und als auch im Bezirk 
Schwaben. 
 
 Stand 2018 01.07.2019 

  Bezirk Mitglieder 
Mitglieder 

gesamt 

1 Oberbayern 7.983 8.718 

2 Niederbayern 2.851 2.993 

3 Oberpfalz 1.707 1.788 

4 Oberfranken 2.398 2.521 

5 Mittelfranken 3.155 3.284 

6 Unterfranken Ost 1.732 1.809 

7 Schwaben 3.794 4.040 

8 Unterfranken West 1.265 1.267 

 Gesamt 24.885 26.420 

 



 
 

Mountainbike Rennsport 

 

Sina van Thiel holt EM-Titel 
 

Sina van Thiel (RSC Kempten) ist die neue MTB-Europameisterin U17. Sie siegte in der Kategorie XCE 

vor den beiden Österreicherinnen Sadnik und Klien. Nachfolgend die Ergebnisliste der UEC. 

 

 
 



 

 

 

Den zweiten EM-Titel errang Carla Hahn vom TSV Benediktbeuren in der Klasse U15. Das deutsche 

Team kehrte mit insgesamt drei Medaillen (2x Gold, 1x Silber) aus Italien zurück und war damit die 

zweitbeste Nation bei immerhin rund 600 Startern aus 29 Nationen. Das Medaillen-Tableau der UEC ist 

nachfolgend abgedruckt. 
 

 
 

 

 



 

 

 

Bezirk intern II 
 
Zwei neue Vereine im Bezirk Schwaben 

 

Zwei neue Mitgliedsvereine konnte kürzlich der Bezirk Schwaben verzeichnen, nämlich den 

 

Motorsportclub Kreuzthal im ADAC 

 

und den 

 

Radrennsportclub Bad Wörishofen. 

 

Beim Radrennsportclub Bad Wörishofen dürfte der Vereinsname Programm sein. Der Motorsportclub 

Kreuzthal ist im Trialsport tätig. Der Verein ist unter folgender Internet-Adresse erreichbar: 

www.msc-kreuzthal.de. 

 

 

 

Rennsport 
 

Mavic-Heiss-Cup 

 
Im Mavic-Heiss-Cup stehen im September noch drei Rennen an, nämlich in Leutkirch (07.09.2019), in 

Obergünzburg (14.09.2019) und in Mindelheim (22.09.2019). 

Näheres zum Rennen in Obergünzburg kann der Bezirks-Homepage unter 

http://radsportbezirk-schwaben.de/2019/07/28/radkriterium-oberguenzburg 

entnommen werden. Zum Rennen in Mindelheim siehe unter 

http://radsportbezirk-schwaben.de/2019/07/28/mindelheimer-altstadtkriterium. 

 

 
 
 

Mountainbike 

 

Allgäuer-Alpenwasser-MTB-Kids-Cup 2019 

 
Im Rahmen des Allgäuer-Alpenwasser-MTB-Kids-Cup 2019 findet am 15. September noch ein Rennen 

in Heimenkirch statt. Die Ausschreibung für dieses Rennen findet sich unter 

http://radsportbezirk-schwaben.de/2019/06/16/ausschreibung-heimenkirch. 

 
 

AUTO-BROSCH-Bike-Marathon in Kempten-Durach 
 
Am 22. September findet in Kempten-Durach der 8. AUTO-BROSCH-Bike Marathon ins Allgäu statt. Die 
Ausschreibung für diese Veranstaltung findet man unter 
http://radsportbezirk-schwaben.de/2019/08/16/bike-marathon-in-kempten 
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BDR intern 
 
Es kommt gar nicht so selten vor, dass eine von einem Sportverein beschlossene Satzungsänderung 
vom zuständigen Amtsgericht (Registergericht) beanstandet und folglich nicht ins Vereinsregister 
eingetragen wird. Dass so etwas auch einem Spitzenverband passieren kann, zeigt die nachfolgende 
„Aufstellung der Ereignisse“, worin es um § 2 Ziffer 6 der BDR-Satzung geht. 
 
Das BDR-Präsidium wollte zur diesjährigen Bundeshauptversammlung die Satzung ändern und stellte 
hierzu folgenden Antrag: 
 
A 1. Antragsteller: BDR Präsidium 
 
Antrag auf Neufassung des bisherigen Wortlauts unter Satzung § 2 Punkt 6: 
 
Satzung § 2 Punkt 6: 
 
Der BDR ist nach demokratischen Grundsätzen in freien Wahlen aufgebaut. Die dem BDR angeschlossenen 
Vereine sowie BDR-Organe dürfen sich in Ausübung ihrer Funktion weder parteipolitisch oder konfessionell 
betätigen noch ihre Mitglieder parteipolitisch oder konfessionell beeinflussen. Alle ordentlichen Mitglieder besitzen 
das passive Wahlrecht für alle Ämter und Funktionen. Der BDR bekennt sich zu einem humanistisch geprägten 
Menschenbild. Er dient der Wahrung und Förderung der ethischen Werte im Sport, fördert das bürgerschaftliche 
Engagement und beachtet dabei stets die Grundsätze einer guten Verbandsführung (Good Governance). Er vertritt 
den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie parteipolitischer Neutralität. Er tritt rassistischen, 
verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist, entschieden entgegen. Er sieht sich insbesondere dem Schutz von 
Kindern verpflichtet, fördert deren Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung und Sport und trägt zu 
Rahmenbedingungen bei, die ein gewaltfreies Aufwachsen ermöglichen. 
 
Antrag wurde einstimmig angenommen 
 
Gez. Rudolf Scharping 
Gez. Martin Wolf 
 
Folgendes war kürzlich auf der BDR-Homepage zu lesen: 
 
Bekanntmachung des Bund Deutscher Radfahrer* 
Frankfurt, 30. August 2019 
BDR-Satzung 
 
Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Fassung der Satzung, der von 2017 entspricht. 
 
Die bei der Bundeshauptversammlung 2019 geplanten Satzungsänderungen wurden vom Amtsgericht nicht 
akzeptiert und nicht im Vereinsregister eingetragen. Die Anträge wurden deshalb zurückgezogen. Sie werden bei 
der nächsten BHV erneut beantragt. 
 
gez.: 
Rudolf Scharping, Präsident; 
Martin Wolf, Generalsekretär 
 
 
§ 2 Ziffer 6 der gültigen BDR-Satzung lautet daher nach wie vor wie folgt: 
 
Der BDR ist nach demokratischen Grundsätzen in freien Wahlen aufgebaut. Parteipolitische, religiöse 
und rassistische Bestrebungen sind ausgeschlossen. Die dem BDR angeschlossenen Vereine sowie BDR-
Organe dürfen sich in Ausübung ihrer Funktion weder parteipolitisch oder konfessionell betätigen noch 
ihre Mitglieder parteipolitisch oder konfessionell beeinflussen. Alle ordentlichen Mitglieder besitzen das 
passive Wahlrecht für alle Ämter und Funktionen. 
 
 
Übrigens: Den Grund, warum die Satzungsänderung vom Registergericht nicht akzeptiert wurde, hat 
der BDR in der vorstehend zitierten Mitteilung leider nicht genannt. 
 
 
 



 

Radbreitensport 

 

Die RTF-Saison in Schwaben ist beendet. 

Insgesamt fanden fünf Radtourenfahrten in unserem Bezirk statt und zwar in 

 

Aichach (RTF im Wittelsbacher Land) am 5. Mai mit rund 100 Teilnehmern (trotz Regens); 

Donauwörth (Donau-Ries-Rundfahrt) am 19. Mai mit rund 300 Teilnehmern; 

Vöhringen (Rottal Classic) am 29. Juni mit 80 Teilnehmern; 

Oberreute (Westallgäuer Radrundfahrt) am 30. Juni (Teilnehmerzahl nicht mitgeteilt); 

Peiting (Pfaffenwinkelradrundfahrt) am 21. Juli mit 650 Teilnehmern (trotz Regens). 

 

Nochmals darauf hinzuweisen ist, dass die Touren für die Saison 2020 bis spätestens 15. September 

dem BDR gemeldet werden müssen. Derzeit stehen folgende Termin fest: 

 

Donauwörth am 24. Mai 2020 

Aichach am 21. Juni 2020 

Vöhringen am 27. Juni 2020 

Peiting am 19. Juli 2020 

 

Eine Meldung aus Oberreute liegt bisher laut BRV (Stand 24.8.2019) nicht vor. 

 

Neue Verkehrszeichen geplant 

 

Immer mehr Radfahrer kommen im Straßenverkehr ums Leben. 445 waren es 2018. 63 mehr als 2017. 

Endlich ist auch das Bundesverkehrsministerium auf das Problem aufmerksam geworden. Im Laufe des 

nächsten Jahres sollen vier neue Verkehrszeichen in Deutschland eingeführt werden und zwar (Quelle 

aller vier Fotos: BMVI): 

 
Das wohl wichtigste neue Verkehrszeichen: Radfahrer dürfen von motorisierten Verkehrsteilnehmern 

nicht überholt werden. 

 

 

Der Grüne Pfeil für Radfahrer. Es darf bei diesem Verkehrszeichen auch bei roter Ampel nach rechts 

abgebogen werden, falls dies ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer möglich ist. 

 



 

 

Das Zeichen bedeutet „Fahrradzone“ und entspricht dem Zeichen „Fußgängerzone“. 

 

 

Das Zeichen weist auf einen Radschnellweg hin. 

 

Wann genau die neuen Verkehrszeichen verbindlich angeführt werden, ist leider derzeit noch nicht 

bekannt. 

 

 

© Bezirk Schwaben 
1. September 2019 


